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Offene Hilfen / Offene-Behinderten-Arbeit (OBA) 
der Regensburger Werkstätten Gemeinnützige GmbH 

 
Büro Lappersdorf, Tel: 0941-8300850 / Büro Wollwirkergasse, Tel: 0941-28097603 

  

Programm 02/2019 
 

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration gefördert 

 

 

 
 

 

 

 

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Eltern und Betreuer, 

 

die OBA hat wieder ein vielfältiges Programm für Sie zusammengestellt. 

 

Wir hoffen, dass es Ihren Bedürfnissen nach Freizeitgestaltung und Unterstützung im Alltag 

entgegenkommt. 

 

Wünsche und Anregungen nehmen wir gerne persönlich, telefonisch oder per E-Mail entgegen. 

 

 

 

Bitte beachten Sie auch unsere „Information für Eltern, Betreuer und Betreute“  

auf Seite 16 + 17 dieses Programms. 

 

 

 

Dieses Programm finden Sie auch im Internet unter 

www.lebenshilfe-regensburg.de 
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Über die Offenen Hilfen (OBA/AUW/BWF) 

 

Die „Offene Behindertenarbeit (OBA)“ der Lebenshilfe besteht seit 1989. Das Ziel des Dienstes ist es, die Eltern und 

Angehörigen von Menschen mit geistiger Behinderung zu unterstützen bzw. zu entlasten und den Betroffenen selbst die 

Möglichkeit zur persönlichen Entfaltung und interessanten, sinnvollen Freizeitgestaltung zu bieten. 

Seit 2009 begleitet der Dienst „Ambulant Unterstütztes Wohnen (AUW)“ Erwachsene mit geistiger Behinderung beim 

selbständigen Wohnen. 

Seit 01.01.2016 bietet der Fachdienst „Betreutes Wohnen in (Gast)-Familien“ eine neue Möglichkeit des unterstützten 

Wohnens an. 

Der Fachdienst der Offenen Hilfen (OBA, AUW, BWF) besteht aus: 

Markus Bauer Marcela Vavricka-Gerl Andrea Müller Sylvia Gut-Artemiak 

[Dipl. Päd. Univ., [Politikwissenschaftlerin M.A., [Dipl. Sozialpäd. (FH), [Dipl. Päd. Univ, OBA, 

Leitung Offene Hilfen] OBA] OBA] AUW] 

 

Katharina Berger Thomas Schuster Sebastian Nörl David Löw  

[Sozialpädagogin B.A.,  [Erzieher, AUW] [Sozialpädagoge B.A., [studentische Hilfskraft,  

AUW, BWF]  AUW, BWF] OBA, AUW,]  

 

Als Durchführungskräfte (auf Minijob- oder Ehrenamtsbasis) in der Betreuung engagieren sich bei der OBA überwiegend 

Studierende aus sozialen Bereichen sowie auch einige Fachkräfte.  

Neue Betreuungskräfte werden durch den Fachdienst der Offenen Hilfen eingearbeitet und angeleitet. 

 

Wenn Sie Fragen zu den Angeboten der Offenen Hilfen haben, sind wir zu erreichen: 

Büro Lappersdorf, Michael-Bauer-Str. 16, 93138 Lappersdorf: 

 

Mo. - Do.:            9:00 – 12:00 Uhr, 13:00 – 16:00 Uhr  

Fr.:                       9:00 – 12:00 Uhr 

 

Telefonnummer: 0941 / 83008-50 

FAX:                0941 / 83008–51 

Email:                 oba@rws-lh.de 

 

Büro Altstadt, Wollwirkergasse 4, 93047 Regensburg (nur mit vorheriger Terminvereinbarung): 

 

Telefonnummer: 0941 / 280976-03 

FAX:                0941 / 280976-04 

Email:                 oba@rws-lh.de 

 

 

Ihr Team der Offenen Hilfen: Andrea Müller, Sebastian Nörl, Sylvia Gut-Artemiak, Marcela Vavricka-Gerl, Katharina 

Berger, Thomas Schuster, David Löw und Markus Bauer 

 

 

mailto:oba@rws-lh.de
mailto:oba@rws-lh.de
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Aktueller Offene Hilfen-Rat 

 

 

 

 

 

 

 

       Lars Peter    Matthias Pöppel       Christian Hecht  

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Schmidmeister            Oliver Guba  

             

Der Offene-Hilfen-Rat setzt sich zusammen aus NutzerInnen von Angeboten der Offenen Behindertenarbeit 
und des Ambulanten Wohnens. 

Gemeinsam setzen sie sich stellvertretend für die Interessen der NutzerInnen der Offenen Hilfen der 
Regensburger Werkstätten ein. 

 

Aufgaben des OH-Rats sind u. a.: 

 Interessenvertretung 

 Mitgestaltung des OBA-Programms und der Angebote in Kooperation mit der VHS 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Beratung für neue Interessenten im Bereich AUW 
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Bildungsangebote der VHS Stadt Regensburg in Zusammenarbeit mit der OBA Lebenshilfe 

 
 
Organisatorische Hinweise: 
 
Das Entgelt für die Kurse ist direkt an die VHS per Bankeinzug zu bezahlen. 
Die Kosten für die Betreuung/Assistenz werden durch die OBA in Rechnung gestellt. 
 
Ermäßigung auf Entgelt der VHS:   Mit Stadtpass 50 %, mit Schwerbehindertenausweis 25 %.  
 
Hol- und Bringdienste:   Auf Antrag bei Sozialhilfeträger oder auf Anfrage über OBA möglich. 
 
Betreuung/Assistenz:   Kann bei der OBA gebucht werden. 
 
 

  
VHS 1: Spaziergang Villapark Y14702 

 

 

 

Termin: 

 

Samstag, 25.05.2019 

 

 

Beginn: 

 

 

 

14:00 Uhr 

 

 

Ende: 

 

17:00 Uhr 

 

 

Ort: 

 

Villapark, Eingang Ostengasse 

 

 

 

Grundbetrag: 

 

 

10,00 € (keine Ermäßigung möglich) 

 

 

 

Betreuung/Pflege: 

   

 

Abrechnung nach Stundensätzen über OBA (siehe Seite 16) 
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VHS 2: Lederkurs Y53522 
 
Sie Lernen viel über Leder. Sie stellen einen Gegenstand her. 
Zum Beispiel:  
 

 Ledertaschen 

 Lederschmuck 

 Lederetuis uvm.  

 

 

 

Termin: 

 

Samstag, 11.05.2019  

 

 

Beginn: 

 

 

 

13:00 Uhr 

 

 

Ende: 

 

16:00 Uhr 

 

 

Ort: 

 

Thon-Dittmer-Palais, Haidplatz 8, Raum 220  

(Rückgebäude, 2. OG) 

 

 

 

Grundbetrag: 

 

 

30,00 €  (Ermäßigungen möglich, siehe Seite 4)  

+ 10,00 € Material (keine Ermäßigung möglich) 

 

 

Betreuung/Pflege: 

   

 

Abrechnung nach Stundensätzen über OBA (siehe Seite 16) 
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Klangkörper 

 

 

 In diesem Kurs wollen wir Musik machen. Und uns zur Musik bewegen. Wir 
machen das zusammen mit Studierenden der Hochschule Regensburg. 

 

 

 

 

Termine: 

 

Montag: 

01.04./08.04./15.04./29.04./06.05./13.05./20.05./27.05./ 

03.06./17.06./24.06./01.07.2019 

 

 

 

Beginn: 

 

 

 

16:15 Uhr 

 

 

Ende: 

 

17:30 Uhr 

 

 

Ort: 

 

OTH Regensburg 

 

 

 

Teilnehmer: 

 

 

Maximal 16 Teilnehmer 
  

 

 

Grundbetrag: 

 

 

12,00 €  

 

 

 

Betreuung/Pflege: 

   

 

12,50 € pro Termin 
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Schwimmen Städtisches Hallenbad 

 

 

 In diesem Kurs wollen wir schwimmen, entspannen und Spaß haben. 

 

 

 

Termine: 

 

Dienstag: 

Gruppe 1: 30.04./14.05./28.05./11.06.2019 

Gruppe 2: 07.05./21.05./04.06./18.06.2019 

 

 

 

Beginn: 

 

 

 

16:00 Uhr 

 

 

Ende: 

 

18:30 Uhr 

 

 

Ort: 

 

Städtisches Hallenbad, Gabelsbergerstr. 14, 93047 
Regensburg.  

Achtung: Das Bad ist nicht barrierefrei! 

 

 

 

Teilnehmer: 

 

 

Maximal 10 Teilnehmer 

 

 

Grundbetrag: 

 

 

10,00 €  

 

 

 

Betreuung/Pflege: 

   

 

25,00 € pro Termin 
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Schwimmen Gebelkofen 

 

 

 In diesem Kurs wollen wir schwimmen, entspannen und Spaß haben. 

 

 

 

Termine: 

 

Freitag: 

Gruppe 3: 03.05./17.05./14.06./28.06.2019 

Gruppe 4: 10.05./24.05./07.06./05.07.2019 

 

 

 

Beginn: 

 

 

 

14:30 Uhr 

 

 

Ende: 

 

17:00 Uhr 

 

 

Ort: 

 

Schwimmbad „Lebenshilfezentrum Rupert Schmid“, 
Gebelkofen.  

Achtung: Die Wassertemperatur beträgt 29 Grad 
Celsius! 

 

 

 

Teilnehmer: 

 

 

Maximal 10 Teilnehmer 

 

 

Grundbetrag: 

 

 

10,00 €  

 

 

 

Betreuung/Pflege: 

   

 

25,00 € pro Termin 
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Bowling im „Super-Bowl“ 

 

 

 

In diesem Kurs gehen wir ins Bowlingcenter und haben Spaß beim Bowling. 

 

 

 

Termine: 

 

Mittwoch:  

Gruppe 1: 15.05./29.05./12.06./26.06.2019 

 

Donnerstag: 

Gruppe 2: 02.05./16.05./13.06./27.06.2019 

 

 

 

Beginn: 

 

 

 

16:15 Uhr 

 

 

Ende: 

 

18:15 Uhr 

 

 

Ort: 

 

Super Bowl, Gewerbepark D44, 93059 Regensburg  

 

 

Teilnehmer: 

 

 

Maximal 15 Teilnehmer 

 

 

Grundbetrag: 

 

 

10,00 €  

 

 

 

Betreuung/Pflege: 

   

 

20,00 € pro Termin 
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Kochen 

 

 

 In diesem Kurs gehen wir einkaufen, kochen und essen dann gemeinsam. 

 

 

 

Termine: 

 

Mittwoch: 

08.05./22.05./05.06./19.06.2019 

 

 

 

Beginn: 

 

 

 

16:00 Uhr 

 

 

Ende: 

 

19:00 Uhr 

 

 

Ort: 

 

Küche in der WfbM Lappersdorf, Haus 2 

 

 

Teilnehmer: 

 

 

Maximal 10 Teilnehmer 
  

 

 

Grundbetrag: 

 

 

20,00 €  

 

 

 

Betreuung/Pflege: 

   

 

30,00 € pro Termin 
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Musik und Bewegung 

 

 

 In diesem Kurs wollen wir Musik machen. Und uns zur Musik bewegen. Und auch 
Entspannen. 

 

 

 

Termine: 

 

Donnerstag: 

09.05./23.05./06.06./04.07.2019 

 

 

 

Beginn: 

 

 

 

16:00 Uhr 

 

 

Ende: 

 

18:00 Uhr 

 

 

Ort: 

 

Turnraum in der WfbM Lappersdorf  

 

 

Teilnehmer: 

 

 

Maximal 15 Teilnehmer 

 

 

Grundbetrag: 

 

 

10,00 €  

 

 

 

Betreuung/Pflege: 

   

 

20,00 € pro Termin 
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Reiten 

 
 

 
In diesem Kurs geht es um Kontakt zu Pferden. Wir dürfen Pferde streicheln. Und ihr 

Fell bürsten. 

Und in der Reithalle reiten. Dafür ist eine Reittherapeutin dabei. Die Reittherapeutin 
weiß, was man bei Pferden beachten muss. 

 

 

Termine: 

 

Freitag: 

Gruppe 1: 03.05.2019 

Gruppe 2: 07.06.2019 

 

 

 

 

Beginn: 

 

 

 

13:30 Uhr 

 

 

Ende: 

 

15:30 Uhr 

 

 

Ort: 

 

Reiterhof Schwarzhöfe bei Wolfsegg  

 

 

Teilnehmer: 

 

 

Maximal 10 Teilnehmer 
ACHTUNG:  

Reiten auf dem Pferd ist nur bis max. 80 kg 

Körpergewicht möglich! 

Jeder Teilnehmer benötigt ein ärztliches Attest, das 

gesundheitliche Einschränkungen beim Reiten 

ausschließt! 

 

 

Grundbetrag: 

 

 

40,00 €  

 

 

 

Betreuung/Pflege: 

   

 

20,00 € pro Termin 
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Samstagsbetreuung 

 
 

Die SAMSTAGSBETREUUNG ist für Menschen aus den Fördergruppen. 

Es wird zum Beispiel gebastelt, gesungen und gemalt. 

Es gibt auch ein Mittagessen. 

 

 

 

Termine: 

 

Samstag, 11.05.2019  

Samstag, 08.06.2019 

Samstag, 06.07.2019 

 

 

 

 

Beginn: 

 

 

 

10:00 Uhr 

 

 

Ende: 

 

16:00 Uhr 

 

 

Ort: 

 

Förderstätte der WfbM Lappersdorf, Michael-Bauer-Str. 8, 
Lappersdorf 

 

 

 

Teilnehmer: 

 

 

15 Teilnehmer sind möglich 

 

 

Grundbetrag: 

 

 

10,00 € 

 

 

Betreuung/Pflege: 

   

 

10,00 € pro Stunde 

 

 

   

      

 



Erstellt: 27.02.2019 OBA, ub/am 14 

Kurzzeitunterbringungen (Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege) 

Die OBA vermittelt Kurzzeitaufenthalte in den Regensburger Wohnstätten bei Urlaub, Verhinderung 

oder Krankheit der Pflegeperson. 

Einer Aufnahme in die Wohnstätten gehen Absprachen mit der Wohnheimleitung, dem Sozialdienst der 

Werkstätten und dem Fahrdienst voraus. Betreuungsmappen müssen für die Betreuer im Wohnheim 

zusammengestellt und evtl. aktualisiert werden. Zur Erstellung oder Aktualisierung einer Mappe kann ein 

Termin mit dem Fachdienst der Wohnstätten vereinbart werden. 

Die OBA informiert Sie über Finanzierungshilfen und alternative Einrichtungen und ist behilflich, die 

entsprechenden Anträge bei den Kranken-/Pflegekassen und dem Bezirk Oberpfalz zu stellen. 

Der Tagessatz für den Wohnheimaufenthalt richtet sich nach ermittelter Hilfebedarfsgruppe. 

Der Eigenanteil pro Tag wird, auf entsprechenden Antrag und nach Einkommensprüfung, vom Bezirk 

Oberpfalz übernommen.  

Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir nicht jedem Terminwunsch gerecht werden können. Es kann 

leider zu Engpässen bei gleichzeitigen Terminwünschen kommen. 

Kurzzeitunterbringungen sind in den Wohnstätten Steinweg, Gebelkofen und Hemau möglich! 

Familienentlastender Dienst 

Auf Anfrage sind Einzelbetreuungen bei Ihnen im Hause möglich, auch abends und am Wochenende. 

Die Betreuung durch unsere (nebenberuflichen) BetreuerInnen kann in oder außerhalb Ihrer Wohnung 

stattfinden.  

Die Dauer pro Betreuungseinsatz sollte 2 Stunden nicht unterschreiten, um die „Niedrigschwelligkeit“ zu 

bewahren. 

Kooperation mit der VHS 

 
 
 
 
 
 
Bildungsangebote der VHS Stadt Regensburg in Zusammenarbeit mit der OBA Lebenshilfe 

 
Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass das gesamte Angebot der VHS Stadt Regensburg 
selbstverständlich auch für Menschen mit Behinderungen offensteht. 
 
Die Anmeldung für Bildungsangebote erfolgt direkt bei der VHS, Bezahlung erfolgt per Bankeinzug.  
Es gelten die AGBs der VHS Stadt Regensburg. 
 
Eine Begleitung/Assistenz zu den Angeboten der VHS kann bei der OBA gebucht werden! 
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Ambulant Unterstütztes Wohnen (AUW) 

Für Menschen mit geistiger Behinderung, die selbständig, mit oder ohne Partner, bzw. in einer 

Wohngemeinschaft leben möchten oder das bereits tun, bietet das AUW Hilfe in bestimmten Lebensbereichen 

an. Etwa eine Anleitung im Haushalt, vielleicht auch im Bereich Gesundheit und Freizeitplanung oder wenn es 

persönliche Probleme zu lösen gilt. 

Ziel soll ein soweit wie möglich selbst bestimmtes Leben sein. In Zusammenarbeit mit dem gesetzl. Betreuer 

und der Familie soll ein Hilfeplan erstellt werden. Hier wird ermittelt, wie viele Stunden jede Woche an Hilfe 

geleistet wird. Nach Antrag beim zuständigen Bezirk, entscheidet dieser, in welchem Umfang die Hilfestunden 

gefördert werden.   

Bei Interesse und Fragen, wenden Sie sich bitte an den Sozialdienst der WfbM oder die Leitung der 

Offenen Hilfen. 

 

Betreutes Wohnen in (Gast-)Familien (BWF) 

BWF ist ein zusätzliches Wohn- und Betreuungsangebot für Menschen mit Behinderungen, die 

Unterstützung benötigen. Sie können in einer Gastfamilie wohnen und von ihr jeden Tag unterstützt werden. 

Das Angebot ist für Menschen, die nicht alleine, mit stundenweiser Hilfe im AUW, bei den Eltern oder in einem 

Wohnheim leben können oder wollen. 

Als Gastfamilie kommen in Frage: Familien mit und ohne Kinder, Paare, Alleinstehende mit und ohne Kinder. 

WICHTIG: Der Gast und die Gastfamilie dürfen nicht im ersten Grad verwandt sein (d. h. nicht bei Mutter/ 

Vater, BWF bei z.  B. Onkel oder Geschwistern ist möglich). 

Die Gastfamilie erhält ein Betreuungsgeld und die Kosten für Lebenshaltung und Unterkunft (Miete) vom 

Gast. Der Gast kann bei sehr geringem Einkommen und Vermögen einen Antrag auf Kostenübernahme beim 

überörtlichen Sozialhilfeträger stellen. Der Fachdienst des BWF vermittelt Gast und Gastfamilien, begleitet 

das Kennenlernen und hilft bei Fragen und Problemen zwischen Gast und Familie. Dazu werden 

regelmäßig Termine vor Ort in der Wohnung der Gastfamilie vereinbart.  

Interessierte Gäste und Gastfamilien können sich im Offene Hilfen/OBA-Büro melden! 

Zusätzliche Sprechstunden  

Sollten Sie Fragen oder Probleme rund um das Thema „Behinderung“ haben, sich über die Angebote der 

Offenen Hilfen informieren oder Kontakt zum Verein Lebenshilfe Regensburg aufnehmen wollen, dann können 

Sie uns in unserem Büro in der Regensburger Altstadt in der Wollwirkergasse 4 (Nähe Arnulfplatz) nach 

vorheriger Terminabsprache besuchen. Zusätzlich bieten wir Sprechzeiten in der Werkstätte Obertraubling 

an.  Bei Beratungsbedarf bitten wir spätestens 1 Tag im Voraus um Anmeldung unter Tel: 0941-8300850. 
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Information zur Abrechnung von OBA/FED-Angeboten 

 

Die Finanzierung der Angebote setzt sich folgendermaßen zusammen: 

 

Grundbetrag:  

Alle Teilnehmer an Gruppenangeboten zahlen einen Grundbetrag (Pauschale).  

Der Grundbetrag muss von den Teilnehmern selbst bezahlt werden (vor dem Angebot per Bankeinzug). 

Dieser Grundbetrag enthält die Kosten für Material/Sachausgaben. Bei ein- und mehrtägigen Angeboten sind 

hier auch die Kosten für Fahrt (und Unterkunft bei mehrtägigen Angeboten) enthalten.  

Manche Pflegekassen erstatten ihren Versicherten den Grundbetrag nach dem Angebot über die 

Entlastungsleistungen § 45 SGB XI. 

 

Betreuung und Pflege:  

Diese Kosten können direkt mit den Pflegekassen abgerechnet werden, wenn Teilnehmer einen Pflegegrad 

haben (§45 SGB XI Entlastungsleistungen: Unterstützung im Alltag bzw. §39 SGB XI Verhinderungspflege). 

Eine Abtretungserklärung kann dem OBA-Dienst erteilt werden. 

 

Kostensätze Betreuung und Pflege (seit 01.01.2018): 

Betreuung in der Gruppe: 10,00 € / Stunde (z.B. Kurse, Samstagsbetreuung, Sommeraktionen) 

Betreuung einzeln:  20,00 € / Stunde (z.B. Einzelbetreuung / Familienentlastender Dienst) 

 

Mit diesen Kostensätzen rechnen wir nur noch die direkte Betreuungszeit ab (keine Anfahrtspauschalen oder 

Sonderleistungen mehr). 
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Wichtige Information für Eltern, Betreuer und Betreute seit 01.01.2018 

 

Auf Anregung des Elternrats möchten wir darauf hinweisen, dass für unsere 

Betreuungsangebote folgende Möglichkeiten der Kostenübernahme bestehen: 

Die stundenweise Betreuung/Pflege von Menschen mit Pflegegrad (gilt nicht für Pflegegrad 1) kann - 

auf Ihren Antrag hin über die jeweiligen Pflegekassen -  als Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI 

abgerechnet werden.  

Bezahlt werden seit 01.01.2017 maximal 1.612,00 € im Jahr für ambulante Betreuung/Pflege. 

Außerdem können 50 % der Kurzzeitpflege auf die Verhinderungspflege umgewidmet werden. 

Somit entsteht ein Betrag von 2.418,00 €/Jahr. 

Zusätzlich gibt es für Menschen ab Pflegegrad 1 eine weitere Möglichkeit der finanziellen 

Unterstützung: Seit 01.01.2017 werden ambulante Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach 

§ 45 SGB XI (im Pflegegrad 1 - 5) bis zu 125,00 € / Monat bezahlt. 

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an oder erkundigen sich direkt bei Ihrer Pflegekasse. 

 

Ebenso besteht die Möglichkeit zur Beantragung von Sonderfahrdiensten  
(erbracht durch Fahrdienst- oder Taxiunternehmen) beim Sozialhilfeträger: 
 
Anspruchsberechtigt sind u.a. Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung (Merkzeichen 

„aG“ im Schwerbehindertenausweis) und geistig behinderte Menschen nach Vollendung des 14. 

Lebensjahres mit Gehbehinderung (Merkzeichen „G“ – erhebliche Gehbehinderung eingetragen 

im Schwerbehindertenausweis), sowie Merkzeichen „H“ (Hilflosigkeit) oder „B“ (Notwendigkeit 

ständiger Begleitung), deren GdB auf 100 v.H. festgestellt wurde). 

Die Kosten für die Benutzung des Fahrdienstes für schwer behinderte Menschen werden bis zu 

2.400 km jährlich übernommen. Die einfache Wegstrecke darf nicht mehr als 200 km betragen. Die 

Kostenübernahme wird begrenzt auf einen Jahresbetrag von höchstens 2.400,00 €. Dies entspricht 

einem Kilometerpreis von 1,00 € pro gefahrenen Kilometer.  

Einkommen und Vermögen sind zu überprüfen. Der Antrag ist jährlich zu stellen. 

Eine Berechtigung zur Teilnahme am Fahrdienst besteht nicht, wenn  

- der behinderte Mensch ein geeignetes eigenes Kraftfahrzeug besitzt oder  

- in der Familiengemeinschaft ein geeignetes Kraftfahrzeug vorhanden ist oder  

- ein sonstiges geeignetes Kraftfahrzeug zur Nutzung zur Verfügung steht.  

 

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an oder erkundigen sich direkt beim Bezirk Oberpfalz in der 

Sozialverwaltung! 
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VERBINDLICHE ANMELDUNG (bitte eindeutig Ausfüllen und Ankreuzen) 
 
Name / Vorname: _________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: _________________________________________________ 
 
Adresse:  _________________________________________________ 
 
   _________________________________________________ 
 
Telefon:   _________________________________________________ 
 
Mobil:   _________________________________________________ 
 
Email:   _________________________________________________ 

 
Pflegegrad:    kein Grad  Grad 1   Grad 2   Grad 3   Grad 4  Grad 5 
  
Werkstatt:    LA      OT     GK      Förderstätte LA    keine  
 

 andere WfbM, welche 
________________________________________________________________ 
 
 andere Förderstätte, welche 
________________________________________________________________ 

 
 

VHS: Kurse 

 VHS 1: Spaziergang Villapark Y14702    VHS 2: Lederkurs Y53522   

 

Ich benötige einen Hol- und Bringservice?    Ja    Nein 
 

Sonstiges: ______________________________________________________________________________ 
   

 
 

OBA: Freizeit und Bildung / Kurse 

 

 Klangkörper       Schwimmen 1    Schwimmen 2   

 

 Schwimmen 3 (GK)   Schwimmen 4 (GK)     Kochen    

 

 Musik + Bewegung    Bowling 1     Bowling 2   

 

 Reiten 1     Reiten 2 

 

Ich benötige einen Hol- und Bringservice?    Ja    Nein 
 

Sonstiges: 
 ______________________________________________________________________________________ 

 
   

 

Fortsetzung der Anmeldung: bitte Rückseite beachten ► 
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OBA: Samstagsbetreuung 
  
 11.05.19 (Förderstätte)  08.06.19 (Förderstätte)  06.07.19 (Förderstätte) 
  
Ich benötige einen Hol- und Bringservice?    Ja    Nein 

 
Sonstiges: ______________________________________________________________________________ 
 

 
 

Eine Teilnahme an den oben angeführten Maßnahmen ist nur mit SEPA-Einzugsermächtigung (siehe Anhang) 
möglich. Diese Einzugsermächtigung kann bei Absagen widerrufen werden! 
 
 
Ein Rollstuhlbus wird benötigt?                   ja      nein 
 
 
Ich kann sicher Schwimmen                          ja      nein 
 
 
Allergie vorhanden?             ja      nein      
 
     Wogegen? ____________________________________ 
 
 
Epilepsie?               ja      nein       
 

Wann letzter Anfall? ____________________________ 
 
 

Datum: _________________ Unterschrift Teilnehmer/in:  ____________________________ 

 

Datum: _________________ Unterschrift rechtl. Betreuung:  ____________________________ 

 
Bitte diese Seite ausfüllen und spätestens bis zum Freitag, 15.03.2019 direkt bei der OBA  

(oder dem Sozialdienst) der WfbM abgeben, faxen oder per Post senden. 

 
 

Kontaktadresse:   

Offene Hilfen / OBA – Offene Behindertenarbeit der Regensburger Werkstätten Gemeinnützige GmbH 

Michael-Bauer-Str. 16, 93138 Lappersdorf, Telefon: 0941 / 83008-50, FAX: 0941 / 83008-51, Email: oba@rws-lh.de 



Erstellt: 27.02.2019 OBA, ub/am 20 

 

 
 
 
 
 
 
 

Name des Zahlungsempfängers 
 

Regensburger Werkstätten gGmbH 
(Bereich Offene Hilfen/OBA) 

Straße und Hausnummer 
 

Michael-Bauer-Str. 16 

Postleitzahl und Ort 
 

93138 Lappersdorf 

Land 
 

Deutschland 

Gläubiger-Identifikationsnummer 
 

DE87ZZZ00000591461 

Mandatsreferenz  

 
 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), 
Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger 
(Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 
 

Name des Zahlungspflichtigen  

 
Straße und Hausnummer 

 

 
Postleitzahl und Ort 

 

 
Land 

 

 
Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen 

 

 
Bankname 

 

 
BIC 

 

 
IBAN 

 

 
 
 
 
     

Ort  Datum (TT.MM.JJJJ)   Unterschrift des Kontoinhabers 
 

 

Regensburger Werkstätten 

gemeinnützige GmbH der Lebenshilfe 

für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. – Ortsvereinigung Regensburg  

 
Anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) nach § 219 Sozialgesetzbuch IX 

 


